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RS OGH 1949/6/15 1Nd332/49
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.06.1949

Norm

TEG §12 Abs2

Rechtssatz

§ 12 Abs 2 TEG hat bestehende Rechtsverhältnisse im Auge, nicht aber solche, die erst im Wege der Todeserklärung,

wie zB die Staatsbürgerschaft, begründet werden sollen; außerdem kommen nach dieser Gesetzesstelle nur

privatrechtliche Rechtsverhältnisse in Betracht.

Entscheidungstexte

1 Nd 332/49
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